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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und ufteri
Mitglieder» der gcstzgcl'cndenR'tbe der belv.'tischen Repeiblik.

Zweihundert und achtes S t ü t.

Viertes Quartas
Luzern, Mittwochs den z» October 179s.

Mit dein 2,cgten Stiik des Republikaners ist das vierte Quartal desselben, und der erste
Band geendigt; Titel und Register dazu sollen unverzüglich nachgeliefert werden.

V 0 n n n n an so I l ie d cr B a n d a u 6 h u n dcrt Nummern, jede von einem ganzen
Bogen bestehen; monatlich wird eine besondere Beilage, die dre Ueberficht aller
in dein abgelaufenen Monat gegebenen Gesetze enthält, h i n z u g e fü g t w e r d c n; die
Uebersicht der Gesetze des Mo n a t s Oc to be r wird zu A n fan g No o e m b e rs erscheinen.

M a n a b o n nir t si ch fur d e n z w e it e n B a » d o d er hundert Bogen mit 8 Schwer«
zerfranken, oder für Zo Dogen mit 4 Schwci zerfranken in kuzern sowohl als in
Zürich bei dem Verleger Heinrich Geßner, oder bei jedem schweizerischen Pojl-
amt, so wie auch bei folgenden Buchhandlungen, in Bern bei I. A. Ochs, in
Basel bei E. Thurncisen, in Schaffhausen in der Hurterschen Buchhandlung, in
St. Gallen bei Hubcr und Comp. und bei Buchhändler Hausknecht daselbst, in
Winterrhnr bei Buchhändler Ziegler, in Herisau bei Buchbinder Schaffer, in
Glarus bei Buchbinder Freuler.

Gesetzqebu ng.
Grosser Rath, iy. October.

(F 0 rlsetz u n g.)
Das Direktorium begehrt für ben Minister der

Erziel-,ung 6000 Franken, welche bewilligt werden
Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite,

und nach Wiedereröffnung der Sitzung fodcrt Hecht
für drei Wochen Urlaub, welcher ihn, gestattet wird.

Nachmittagssitzung.
Die Muniz palitäk von Solzach und Lommiswyl

im Kanton Solothurn fodeit eine» Wald als Eigen-
thum, welchen die Gemeinde Eololkurn auch anspiicht.
Cartier steht die Sache als ganz richterlich an
und federt in dieser Rüksicht Tagesordnung doch so,
daß die Bittschrift auch du Kommission über StaatS-
gut übergeben und ihr ein Mitglied von Solothurn
zugeordnet werde. Custor will die Bittschrift dr
Staaisglitskeinmissw» ausschließend zuweist». A et er-
mann lolqt Custor. Koch stimmt der von Cartier
borgeschlagne» Verweisung an die richterliche Gewalt
bei. S ch lumps folgt Koch. C a röter s Antrag wild
angenommen.

Lüthi, im Namen der Gemeinde klein Emmen»
ihal, begehrt daß einige Nebenqcmcindcn welche zu
ihr gehören, und in der Distriktscimheilung vergessen
wurden, mit ihr dem Distrikt Unteremmeiuhal zuge»
ordnet werden. Lüthi und Zim m ermann unter«
stützen dieses Begehren, welchem entsprochen wird.

I oh. R> e dtm ü l l e r, verfolgter Patriot, be«

gehrt Entschädigung von der Regierung von Zürich.
Carminlran fodcrt, in Rüksicht des Gesetzes, Ta«

gesorbnung, welche angenommen wird.
G. Thor in von Livis bittet um Erlaubnis die

Wittwe seines Neffen, die von ihm ein Kmd erhalt n
har, heuratheii zu dürfen. Car min trau glaubt,
man müsse über diesen Gegenstand nähern Bericht
einziehen, um entscheiden zu können. Carrard so-

bcrr Tagesordnung, weil eine solche Heurath nicht
durch das Gesez erlaubt ist. Zimmerman» folgt
d.r Tagesordnung welche angenommen wird.

Die Gemeinde Molans, im Distrikt Morsee, be«

geh« Unterstützung um ihre abgebrannte Kirche wie«
der ausbauen zu können. Die Bittschrift wird dem
Direktorium zugewiesen.

Ein Bürger von Murten begehrt Erlaubniß einige
Faß Wein verschenke» ju dürfen. Cartier begehrt



Verweisung an den Senat/ wo der Weinschenkbeschluß
nun behandelt wird. Zimmermann soderc Tagcss
«rdnung H über stimmt Carrier b-i, weil Tages
vrdnnng eine Alt Abschlag ist. Sec reran stimmt
Zimmermann bei/ welcher beharret, weil wir nicht
über einzelne Weinfässer Beschlüsse machen können.
Car mint ran folgt Zimmermann. Bourgeois
stimmt Hubern bei. Die Bittschrift wird dem Senat
zugewiesen.

Die Vorsteher der Gemeinden Belp, Zimmer
wald und Rügisperg, begehren die Voglsachen
der Munizipalitáten beizubehalten. Dre Bittschrift
Wird der Mimizipalitätenkommission zugewiesen.

Ein Bürger von Hauak bittet um Erlaubniß sich
als Schreiner in Bern niederlassen zu dürfen. Zim
m ermann fodert Vertagung, bis unser Beschluß
über diesen Gegenstand zum Gesez wird. Dieser Am
trag wird angenommen.

Die Beamten von 14. Gemeinden des Distrikts
Zoiikofen begehren daß die Vogtsachcn den Ge
tticiiiden überlassen werden. Die Bittschrift wird dec
Mnuizipalitäteiikommission zugewiesen.

20 Gemeinde» der Distrikte Winterthur, Andcl-
fingen und Elgg, fodern AbiöslichLcit der Grundzinse.
Carrard fodert daß diese Bittschrift aufs Bureau
gelegt werde. Dieser Antrag wird angenommen.

zoo Unterschriften des Distrikts A 0 l 1 k 0 fen war-
nen vor allen eigennützigen Federungen über Abschaf-
kung der Feodallasten. Die Bittschrift wird aufs
Bureau gelegt. '

Die Gemeinden des Distrikts Langeitthal fodern
Vogtsachen, Consistorialhändel und Betreibungen für
die Munizipalitáten. Diese Bittschrift wird der Koni-
mission über Munizipalitáten zugewiesen.

Ein Bregenzer Bürger fodert Erlaubniß, heura-
then und sich in Luter» als Schneider niederlassen zu
können, indem er schon 10 Jahr in Luzern arbeitest.

Cartier fodert Vertagung bis nach Abschluß des
Gesetzes über die Fremden. Kiich mann fodert
Tagesordnung, weil hierüber schon ein Gefttzesbefchluß
vorhanden ist. Dieser lcztere Antrag wird ange-
nommen.

Die Gemeinde Chiasso, im Distrikt Mendris,
begehrt Schuz in dem Mitgenuß einiger Armenanstal-
ten in Commo. Auf Pellegrinis Antrag wird der
Gegenstand dem Direktorium zugewiesen.

^

Die Gemeinde Vacalii bittet um Unterstützung
tn der Besoldung ihrer Geistlichen. AufMarcacciö
Antrag wird diese Bittschrift dem Direktorium zuge-
wiesen.

Die Gemeinde Caldrevio bittet um gleichfors
niige Auflagen, Aufhebung der Prämissen und Unter-
stützung ihrer Armen. Die Bittschrift wird vertaget.

Chorherren von Balerno fodern Entrichtung der
rükständigen Zehenden. Cust or fodert Verlegung aufs
Bureau. Pèlle g rtnl und H u d er begehren Tages-

ordnung. Marcac-ci begehrt Tagesordnung in
Rükstcht dcs Gesetzes der Entschädigung der Geistig
cheu. Capani fodert einfache Tagesordnung, weil
die Butsteller keine Eiiischaoiguug souèern du Eaci>e
selbst fodern. Dicker Antrag wird angenommen.

FüttstMnulien von Wo h! en fodern Uittersiâst
zrmg wegen "erlittenem Feuel schaden. Spengler
fodirc Vertagung bis nach Behandlung des Smier-
ginacherus. Custor fodert Urrweisung aus Dir k-

torium. Zimmer mann und Hub er folgen Cu-

store Antrag welcher angenommen wird.
Die Gemeinde Buren bittet um UUlerstüyimz

für die im Kriege gegen die Franken abgebrausten
Häuser, und die Wiederherstellung chin Brücke. Ziiii-
meriuann fodert Veiweiiuiig an die hierüber nie-
orrgeftzte Kommission, und daß dieselbe in sechs Tas

gen rapportiere. Spengler begehrt Verweisung aus
Direktorium. Carrard bemerkt, daß die Kommis-
ston nur über die Frage niedergcsezt sey, ob die Bus
ner Oligarchen diesen Schade» ersetze» sollen ober

nicht, da aber hicvon nun keine Rede ist, so folgt
er Spenglers Antrag. Gras folgt Zimmerniaini.
Nuce würde Carrard folgen, wenn das Direktorin»!
Geld hätte, so aber stimmt er Zimmerman» bei, best

sen Antrag angenommen wird. Capani fodert stalt

Haas einen andern Präsidenten in diese Kommission,
weil Haas immer- noch mit dem Bau des Lersainins
lungösaalS beschäftigt ist. Zimmerman» begehrt
daß dieser Kommission zwei Militärs zugeordnet wers
den, und schlagt hierzu Nuce und Graf vor. Dieser
Antrag wird angenommen.

Anna F re » von Auenstein begehrt Legitimation
ihres Sohns. Cartier glaubt, hier sey von voller
Legltimaiion die Rede, daher federt er Verweisung
an eine Kommission. Wyder will die vollständige
Legitimation ertheilen, weil die Munizipalität des

Orts dieses Begehren unterstüzt. Secretan folgt
Cartier. Carrard stimmt ebenfalls der Untersuchung
durch ein« Kommission bei. H über folgt, will aber

die bloß einfache Legitimation sogleich ertheilen. Der
Gegenstand wird an eine über einen ähnlichen Gegen
stand niedergesczte Kommission gewiesen, welche in

acht Tagen Rapport machen soll.

^
Der Probst von Kimglau begehrt mit seinen St.

Bläsischen Geistlichen in Helvetic» bleiben zu können,

ohne den Bürgeret leiste» zu müssen, bis Heloelien
über die Güter von St. Bläst mit dem Kaiser ubers

eingekommen seyn wird. Dieser Gegenstand wird dem

Direktorium zugewiesen.
Das Direktorium übersendet «ine Bittschrift von

Anklager und Schreiber des Kantonsgerichts von Bas

sel, in Rükstcht ihrer Verrichtungen und Besoldungen.
Sie wird an die Kommission über Besoldungen vers

wiesen.
Das Direktorium übersendet eine Bittschrift btt

Gemeinde N.tedevurdorf, welche begehrt glelw



der Gemeinde Dberurdorf, dem Kanton Zurich Zuge-
ordnet zu werden. Cartier fodert daß dieser Bitte
entsprochen werde, weil hier die gleichen Gründe statt
haben, welche bei der Zutheilung Ddenirdorfs zum
Kanton Zürich obwalteten. Dieser Ankrag wird an
genommen.

Der Agent Schlatter von Otelfingcn macht
eine Cinfrage in Rüksicht eines Erbfalls. Kühn
fodert Verweisung an die richterliche Gewalt, und
also Tagesordnung. Dieser Ankrag wird angenommen.

Die Gemeinde Etiswy! begehrt Erlaubnis zu
Verthcilung eines Gcmeiuauts. Wyder fodert Ver
Weisung an die Gemeindgütcr - Thellungskommission.

Kilchm a n n und S ch l u m p f folgen diesem An-
trag, welcher angenommen wird. '

Llisch er erhalt auf Begehreu für acht Tage
Urlaub.

Bericht der Kommission des Senats über den
das Verhältnis; der Fremden in Helve-
tien betreffenden Beschluß am 29. Ott.
Vorgelegt von Lüthi v. Soloth.

Es ist eine liebliche Erfahrung für den Menschen-
freund, B. S. daß die Nationen gegen alle Minnen-
scheu um so humaner denken und handeln, je seliger
sie sich selbst im Vollgenusse der Mensàrechte fühlen,
und wenn man bemerkt, wie der freie Mann nicht nur
die Menschheit in jedem seiner Mitbrüder auf das
Heiligste respektirt, sondern ihm auch den Mitgenuß
aller seiner Seligkeiten aus ganzer Seele gönnt, so
kömmt es einen schwer an, den grossen Gedanken guf-
zugeben, daß das Menschengeschlecht dermaleinst nur
eine Einzige Familie ausmachen werde.

Dafi alle Menschen unsere Brüder seyen, daß
Gottes Erde von Gott für Alle geschaffen worden,
daß kein Volk das Recht habe seine Mirbrüd.r, als
andere Weicn, von dem Genuß eines ihnen be-
kicbigen Erdefleckens anszuschliesscn; daß es sogar
politisch nüzlich sey, jeden wackern, arbeitsamen Men-
sehen in seine Mitte aufzunehmeil — dieß waren langst
sehen unumstößliche Wahrheiten, die nur Despotismus
unterdrücken, nur engherziges Svienbürgerthum ver-
kennen konnte, die aber auch Helveeien anerkennen
mugte, sobald es die Würde einer einzigen und fteien
Nation erhalten hatte.

Sobald wir also eine Resolution bekommen, die
diesen heiligen Mcnschenrechten huldigt, und die ge-
ieiret von unserer Konstitution die vorsichtigsten Maß-
regeln gegen Wesen ergreift, die unter der Lgide die-
ftr Menschenrechte unsere Sitten, unser Freiheitöge-
suhl verunreinigen oder gar unsere Existenz gefährden

Zl

konnten — so iff es Pflicht, heilige Pflicht für uns sie
niit Beifallszuruf anzunehmen.

Und so eine Resolution, D. S. ist diejenige, de-
ren Untersuchung und nähere Prüfung Sie uns lcztew
Freitag anvertraut haben.

Sie ist so ganz im Geist der Humanität verfaßt,
sie schmiegt sich so innig an unsere Constitution an,
und sie ist so sehr geeignet, unser Vaterland nur mit
moralischen, arbeitsamen und ihr Menschcnrecht ruh-
lenden Menschen zu beglücken, daß wir Euch einmü-
thig die Annahme derselben vorschlage».

Sie können fichs vorstellen, daß gerade der Geist
der Humanität uns die sorgfältigste Prüfung zun Pflicht
gemacht habe; aber alle Bedenklichkeiten hebten sich
von selbst auf, sobald wir das schöne Ganze im Auge
hatten.

Nur der traurige Gedanke betrübte m?s einen,
aber doch auch nur eine» Augenblik, daß der Gesezgeber
vielleicht nicht das konstitutionelle Recht der Natura-r
lisation habe — Aber der Gedanke, dafi dieses Recht
von alle» unsern Mitrepublikcn ausgeübt werde, daß
ausserordentlichc Männer ausscrordentlicher Ehren wür-
dig sind, und daß unsere ganze Nation uns lauten
Beifall zujubeln würde, wenn wir ihr einen Socra-
tes, Plato, Solon, Lykurg, Loke, Montes-
quicu, Leibniz und Kant zu ihren Mitbürgern
erwählten — der Gedanke allein war hinreichend, auch
diesen traurigen Augenblik von Bedenllichkeit, auf ims
mer zu vernichten.

Der Beschluß ist hierauf einmüthig vom Senat
angenommen worden; es ist uns indeß eine entgegen-
geftzte Meimmg zu Gesicht gekommen, die durch Zu-
fall nicht vorgetragen werden konnte, die aber immer
eine Stelle in unserm Blatte verdient. Sie ist folgende:

Grundsätze der Humanität und des wahren
Staatsinteresse müssen uns in Beurtheilung dieser Re-
solution leiten; als Gesezgeber eines fteien Volkes
müßen wir weit über örtliche Rüksichten und engen
Rcpressalicngcisi erhaben scan. Unbedingte Auf-
nähme der Fremden ist allein unserer würdig. Denn
warum werden künftighin Fremde bei uns gerne sich

niederlassen? entweder weil der Druk der Regierung
an ihrem Gcb.-rtsorr ihnen unerträglich ward, oder

weil gleiche Liebe der Freiheit sie wie uns beseelt,

oder endlich aus Speculatiousgeist. Humanität macht
es uns zur Pflicht dem Freihcitsenthusiasm und de-

ncn, die umer dem Druk der Knechtschaft seufzten,

ftcudige Aufnahme und Niederlassung zu gestatten;
denn würde eine solche Maxime allgemein befolgt, so

würdeFrciheilsiiebe überall eine sichere Ruhestatte finden,
und nirgends kein Druk mehr statt finden können,
weil Despoten, die kein Gefühl der Achtung fur Men-
schenrechte haben, doch befürchten mußten, ihr« Lands
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